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Unterlahn-Kreis.
I»niim»<i glatt stk die MiMtMihMM dkS lalldratSlimtks««r LkS KreisaiissAffes.

TSattche Keitage,ur Dirzrr«ui» Cmftr Zeit««».
Preise der Anzeigen?

Die einspaltige Zeile oder deren Raum 20 Pfg.,
Reklamezeil; D Pfg.

Nr. 27 Drez» KreirvG de» 1. Februar 1918 58 . Jahrgang
wsas

Amtlicher TeT.
Kriegsministerium.

ItadjtcagsbfUanntmarijnng
Nr . w . II. 2700/12 . 17 . ft . R . A.

iu der Bekanntmachung Nr. W. II. 2700/2.
17. K. R. A. vom 1. April 1917, betreffend
Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und

Garne(Spinn- und Webverdot).
Vom 1. Februar 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er¬
suchen DP3 Königlichen Kriegsministeriums mit dem Ve-
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Sah lede Zu¬
widerhandlung nach 8 6 der Bekanntmachung über dre
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.
April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 376)*) bestraft wird , soweit
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverla,-
stger Personen vom Handel vom 23. Sevtember 191»
(RerchS-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

Artikel 1.
Tie Ziffer 1 dejsj8 3 der Bekanntmachung Nr . W. /I.

°700/2 . 17. K. R . A., betreffend Beschlagnahme vaumwvl-
l-n-r Sp ' nnstoffe und Garne (Spinn - und Webverbot),
vom l April 1917. wonach Auslandsspinnstofse und Aus¬
landsgarne von der Beschlagnahme ausgenommen lind, wird
aufgehoben.

*\  Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Gew
strafe bis zu zehntausend Mark wird, so.fern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt smo, bestraft:

2 wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beijeite-
' schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder

tauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbs-
geschäst über ihn abfchlietzt;

z wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände
zu verwahren und Pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erwssenc.: Aussührungsbestim.nungen zuwider-
handrlt

Artikel 2.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 1918 in

Kraft.
Frankfurt (Main ), den 1. Februar 1918.

Stellvertretenves Generalkommando
18 . Armeekorps.

Eoblenz, den 1. Februar 1918.
Kommandantur drr Festung

Lobleuz Ehrenbreilstein.
K. R . 267/1. 18. _ '

«riegsministerinm:

NchtragsbekilMtmiulilttlg
Nr. ?2ga. 1500 11. 17. K. R. A.

zu der Bkkauutmalhung Nr. Paga. 1/10. 17.
K. R. A. vom 23. Oktober 1917, betreffend
Beschlagnahme von Spinnpapier, Papiergarn,
Zellstoffgarn und PapierdindfadenlowieMelde¬

pflicht über Papiergamerzeuguvg.
Vom 1. Februar 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er¬
suchen des Königlichen Kriegs Ministeriums zur allgemei¬
nen Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken , daß, ;oweit nrcht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor-
schriften nach 8 6*) der Bekanntmachung über die sicher-
stelll' nz von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917 (ReichsGesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhandlung
ae*cn die Meldepflicht gemäß 8 5**) der Bekanntmachung
über Auskunstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-GZehbl.
T . 604) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handrls-
--werbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernbaltnnz un-
zuvcrlässiaer Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . .603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis »u einem Jahr oder mit GetsSmse
ais zu 10000 Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Ltrafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind. »»Kraft

2. wer unbefugt einen beschlagnahmte» GegenKand beiseite-
schafst, beschädigt oder zerstbrt, e«ave«»et, verftrnft »*«
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^ dier die ft ul tun ft, ju »er *t *uf $ nuti>dieser
■*«* « «* r«4 «. rpfltch« ch, «tcht i» der gesetzt»» Frist

» mm » « . »ttich « richtig oder „ v« HQr»t,e « ««abe«
>«"1lltzlich die « insicht in die Geschäftsbriefe

»d» » rschäft«bücher oder die vesichtigunz «der Untersuchuu-
»» B«trieb»etnrichtunges oder » Lu« , vecweigert, oder »er
wrp -ttch di, twrschchrikbeaen Lagerbüchec einzurickUen Her
» MhiM unterläßt, wird « it Gefängni« bi« zu ^ch.- Mona-
t»» m»d » tt Geldstrafe bi« zu 10 000 Marl oder mit einer
dich« « trafen bestraft; auch SSnarn Borräte, die verschwiegen
»or»«» find, i» Urteile al» dem Staate verfallen erflärt
* « *•*< ohne U»terschird, öS sie de« « u«kunft»pflichtiaen ae-«i « »»er «iM,

•kt fohrUissig di, « u*funft, »h  der er auf Grund dieser
»Ennimachu », verpflicht« ist, nicht in der gesetzten Frist
«mttl »der ««richtige oder unvollständige Angaben macht, oder

sststr lästig die vorgeschriebenen Lagerbücher einznrichten
mm m k«hr«n «nterttlßt, wird mit Geldstrafe bis zu 3000
«MC Mb» ft

Artikel 1.
Jcv letzte Absatz des 8 3 der Bekanntmachung , be¬

treffend Beschlagnahme von Spinnpapier , Papiergarn ? Zell,
stossgarn und Papierbindfaden sowie Meldepflicht über
Papiergarnerzeugung — Nr . Paga . 1/10. 17. K. R A. -
erhält folgende Fassung:

Jede nach den vorstehenden Bestimmungen erlaubt?
Lieferung wird an die Bedingung geknüpft, d»ß bereits
sestgesttzte oder noch sestzusetzende Höchstpreise oder sonst
dorgeschriebene Richtpreise nicht überschritten werden. Je¬
doch dürfen Lieferungen von Papiergarn auch nach In-
kraf,treten von Höchstpreisen zu höheren Preisen erfolgen,
wenn der Belegschein oder Freigabeschein für diese Liefe¬
rung spätestens am Tage des Inkrafttretens der Höchst¬
preise von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung aenehmigt bezw
ausgestellt ist.

Artikel 2.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Februar 1918

in Kraft . i

©s sind zu unterscheiden: Eierselbstversowe, und Ewn-
veyorgungsberechtigte.

8 4.
Eierselbstversorger sind die Geflügelhalter , nebst ihre»

Haushaltungsangehörigen . Eierversorgungsberechtigte sind
alle übrigen im Unterlahnkreis wohnhaften Personen.

8 5.
D,e Geflügelhalter sind verpflichtet , von jedem Huhn

und jeder Ente in der Zeit vom 1. Januar 1918 bis 30
September 1918 34 Eier an die für ihre Gemeinde er?
richtete Sammelstelle zur Ablieferung zu bringen . Es ist
ledoch bei Berechnung der Ablieserungszahl für je 2 Haus¬
haltungsangehörige 1 Huhn bezw, 1 Ente frei zu lassen.

Die Gesamtablieferungspflicht wird aus die einzelnen
Monate folgendermaßen verteilt . Es sind zu liefern von je-
dem Huhn und jeder Ente bis Ende April 10 Eier , bis
Ene ; Juni weitere 12 Eier , bis Ende August weiter ? 8 Eier
bis Ende September weitere 4 Eier.

8 6.
Die rm 8 I festgesetzten Ablieserungszahlen sind die

Mindestmengen, die vor der Deckung des eigenen Bedarfes
der Geflügelhalter abzuliefern find. Der Abl .eftrungspf .tchr
ist jeweils nachgekommen, wenn in den einzelnen Wochen der
Durchschnitt der für die betreffende Lieferungsperiode fest¬
gesetzten Ablieferungszahl geliefert ist, sofern nicht aus
früheren Wochen die Abuefcrung im Rückstanoe ist.

lieber die Pflichtlieferung hinaus dürfen die Geflügel¬
halter die für den eignen Verbrauch nicht verwendeten Eier
nur an die vom Kreis errichtete Sammelsteele abliesern

8 7.
Jede Abgabe, wie auch der Versuch der Abgabe von Eiern

an nicht zur Ererinempfangnahme amtlich zugelassene Per¬
sonell, sowie jede Annahme bezw. der Versuch der Annahme
von Eiern durch nicht zur Ererinempfangnahme amtlich"
zugclastene Personen ist verboten.

Die Ausfuhr , wie auch der Versuch der Ausfuhr vou
Erern aus dem Unterlahnkreis ist verboten , ebenso jede Ver¬
sendung oder der Versuch der Versendung von Eiern mit der
Eisenbahn, Post oder anderen Beförderungsgelegenheiten.
Ausgenommen sind nur Sendungen von Eiern an die vou
der Kreiseierftelle besonders zugelassenen Stellen

Frankfurt (Main ), den 1. Februar 1918
8 8

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.

Coülenz den 1. Februar 1918.
Sommandanmr de»Festung CsdlrnrShrenvreilstetn

Verordnung
»der die Regelung des Berkehr » mit Siern

im Unterlahnkreis.
Auf Grund der Verordnung des Stellvertreters des

Reichskanzlers über Eier vom 12. August 1916 (R.-G.-Bl.
S . 927) bezw. vom 24. April 1917 (R.-G .-Bl . S . 374) und
der Preuß . Ausführungsanweisung vom 24. August 1916
zu dieser Verordnung , sowie auf Grund der Bundesrats-
verordnung über die Errichtung von Pveisprüfungsstellen
und die Versorgungsregelung vom 25. September bezw. 4.
November 1915 (R.-G .-BI . S . 607 und 728) wird für öen
Unterlahnkreis folgendes bestimmt:

8 1.
Eier im Sinne dieser Verov' nung sind Eier von Hüh-

nrrn und Enten.
8 3.

Zur Regelung der Verkehrs mit Eiern ist eine Kreis¬
kierstelle errichtet , die ihre Geschäftsräume im Kreishause
ln Diez £at

Zur Feststellung der Ablieferungspflicht wird für jede
Gemeinde durch die Gemeindebehörde ein Verzeichnis über
die Hühner- bezw. Entenbestände der einzelnen Geflügel¬
halter aufgestellt.

Die Geflügelhalter sind verpflichtet , den mit der Durch¬
führung und Kontrolle der Eieverfaftungsorganisation vom
Kreisausschuß oder von der Gemeindebehörde beauftrag¬
te» Personen jederzeit die zur Durchführung dieser Verord¬
nung erforderliche Auskunft genau zu erteilen und alle zur
Nachprüfung dieser Angaben erforderlichen Handlungen i*.
derzeit vornehmen zu la,,en.

8 9.
Die Gemeindebehörden haben für die ordnungsmäßige

Ablieferung der nach 8 5 abgabepflichtigen Eier Sorge
zu tragen.

8 10.
Die Geflügelhalter dürfen Eier nur an die für ihre

Gemeinde errichtete Sammelstelle , die einen auf den Namen
ihres Inhabers lautenden , vom Vorsitzenden des Kreisaus-
schu,ses ausgestellten Ausweis besitzen nmß, abliefern , Sic
haben sich die Zahl der abgelieferten Eier in eine von dev
Gemeindebehörde zu beziehende Abgabekarte bei jeder Ab¬
gabe durch die Sammelstellen eintragen zu lassen.

Die Sammelstellen haben die Zahl der anaenommenen
Eier in die Abgabekarte des Geflügelhalters mit Tinte oder
Tintenstift zu quittieren . ' Außerdem haben die Sammel-
stellen in ein ihnen durch die Gemeindebehörde geliefertes
Formular hinter den Namen des Geflügelhalters die Zahl
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der Kreiseierstelle Folge zu leisten, sowie den vom Kreisrus - ! 8 sn
schuf, oder von der Gemeindebehörde beauftragten Perionen -i Di » Verordnung h, » h. 0, ,

Auskunft zu erteilen , und, die geführte Eierlist - s des Verkehrs mtt Eiern L 22 Ä 'Ä ? !jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.
8 11.

Die Elerversorgungsbercchtigte « erhalten auf Antrag
von ihrer Gemeindebehörde Eierkarten . Die Eicrkarte gibt
einen Anspruch auf eine gewisse Menge Erer nicht, sie ist
nur für diejenige Gemeinde gültig , in der sie ausgestellt
ist, sofern nicht eine Gemeinde der Eierausgabestelle einer
Nachbargemeinde angegliedert ist.

8 13. >
Die Kreiseierstelle bestimmt, wiediel Eier von den

Ueberschußgemeinden zur Abgabe an ihre Veri'orgungsbe-
vechtigten zurückgehalten iverden dürfen . Ten Bedarfsge-
nreinden teilt die Kreiseierstelle von Zeit zu Zeit eine be¬
stimmte Menge Eier zur Derteiluna an die Versorgungsbe¬
rechtigten zu.

Die infolge Nichterfüllung der Ablieferungspflicht zo
wenig aufgebrachten Eier werden den Gemeinden als Eier
empfang angerechnet.

Eier dürfen an Eierversorgungsberechtigte nur gegen
Eiermarken durch die amtlich zugelassenen Eierabgabestellen
verabfolgt werden.

In den Landgemeinden sind die vom Vorsitzenden des
Kieisausschusses bestimmten Sammelstellen gleichzeitig Eicr-
abgabestellen. In den Stadtgemeinden werden die Eier-
abgabestcllen durch die Magistrate bestimmt.

8 13.
Die Annahme von Eiern direkt vom Geflügelhalter ist

den Eierversorgungsberechtigten auch gegen Eiermarken der-boten.
8 14.

Kmnkenanstalten , Hotels und Gastwirtschaften können
Eier auf Grund von Bezugsscheinen, die von der Gemeinde¬
behörde auszustellen sind, von den Eterabgabestellen be¬
ziehen.

8 15.
Eier , die von auswärts in den Kreis geliefert worden

sind, sind von dem Empfänger sofort nach Ankunft der
Kreiseierstelle in Diez zwecks Anrechnung auf den Bedarfs-
anteil anzumelden.

f  16.
Handels- und Gewerbetreibende , die für Zwecke ihre«

Handels - oder Gewerbebetriebes Eier haltbar machen, oder
Eierkonservcn Herstellen, bedürfen hierzu der Erlaubnis des
Vorsitzenden des Kreisausschusses.

Als Haltbarmacheu im Sinne dieser Vorschrift ist jede
Behandlung der Eier anzujehen , die bezweckt, sie für einen,
längeren Zeitraum genießbar zu erhalten , insbesondere das
Einlegen der Eier in Kalk, Wasserglas, die Behandlung mit
chemischen Erzeugnissen, das Einbringen in Kühlanlagen,
die Verwahrung in Papier , Asche, Spreu und dergleichen. !

8 17. i
Der .Preis für ein Ei darf beim Verkauf durch den

Geflügelhalter 28 Pfg . für 1 Stück einschließlich Ablirfe-
rungskosten nicht übersteigen.

8 18. \
Die Bekanntmachung über den Verkehr mit Bruteiern <

vom 15. Januar 1917 — Amtl . Kreisblatt Nr . 35 - bleibt -
durch diese Verordnung unberührt.

8 19.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe

fclfr zu 10000 Wart oder mit einer dieser Strafen wird

blatt Nr . 121 - wird mit dem Tage der Veröffentlichung
dieser Verordnung im Amtl . Kveisblatt aufgehoben : cleich-
zntig tritt diese Verordnung in Kraft . ’

Diez,  den 29. Januar 1918.

»er » rei,au «schû des Nnterlahukreise».
Schön , Kreisde- utierter.

AnsführPugshestimmnrtgeu
zu der » er»,v « » «g de, « ret »au,fchuffe , »der dl,
Ste«elu »Gde, Berketzr, mit Eiern im Unt «rr »y«kret,

von » 26 Januar «Vitt.
I . L Bei der Berechnung der Ablieferungszahl wird nicht

lore rm Vorjahre 20 Prozent des ^ eflügelbestan'ees r̂ei
gelassen, sondern es wird für je 2 Personen , die zu der^ , r r  '  I Ult.

| Haushaltung des Geflügelhalters gehören, 1 Huhn bezw
n ^ te nicht in die Berechnung eingezogen. Hierdurch wer-

*® ett  dic kleinen Geflügelhalter günstiger gestellt, so daß
- es auch ihnen leicht möglich wird , ihre Ablieferungspflicht

unbedingt voll zu erfüllen . “ ^
Wer zum Beispiel 5 Hühner besitzt und 6 Personen

zu !eurem Haushalt zählt , hat nur für 2 Hühner oder
2 mal 34 gleich 68 Eier abzuliefern . Wer 4 Hühn-r besitzt

j und 3 Personen zu seinem Haushalt zählt , hat für 2V»
Hühner, oder 2Va mal 34 gleich 85 Eier abzuliefrrn.

i 11. Die Gemeindebehörden erhalten von der Kreis -ier-
... 1teUe  vorgedruckte Formulare zur Feststellung und Ein-
; tragung der für jeden Geflügelhalter abgabepflichtigen Eicr-

menge. Dieses Verzeichnis ist in zweifacher Ausiertiguiia
aufzustellen. Eine Liste bleibt im Besitz der Gemeindebe¬
hörde, die andere Liste ist an die Kreiseierstelle einzuftndrn
Die Gemeindebehörde hat aus Grund dieser Liste durch Vec-
gleichung mit den von- den Sammelstellen geführten Ab-
tleserungsverzelchnr,,en festzustellen, ob die Geflügelhalter
auch sämtlich ihre Ablieferungspflicht erfüllen . Gegen säu-
'urge Ablieferer sind unverzüglich Zwangsmaßnahmen eil»,zuleiten.

III . Die im vnganaenen Jahre den Geflügelhaltern
ausgrhandlgten Abgabeöarrrn sind in diesem Jabre werter
zu benutzen.

Sollten weitere Abgabekarten benötigt werden, so sind
diesbezügliche Anträge von den Gemeindebehörden an dl»
Kreiseierstelle zu richten.

IV. Zu den Versorgungsberechtigten sind Kri -gsgefan-
geue nicht hinzuzuzähien. Die Abgabe von Eiern an Krieau
gefangene ist verboten.

Diez,  den 29. Januar 1918.
Der « orfttzeuve »e» « rei«au4kchufte».

I . V.
____ _ _ ® chön, ftreiäbttmtitrtei.

3 --^ r. II . 15 293 Diez,  den 29. Januar 1918.

Bett. Ausbildung tu der Befestigmig
der Eisatzfolileu.

Zum Zwecke der Unterweisung der Schuhmacher in der
Befestigung der Ersatzsohlen finden im Unterlahnkreise
ourch den Schuhmachermeister Held in Diez, der hierfür
vorgeblldet ist .fünf eintägige praktische Unterweisungen
wie folgt statt:

- (
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i m riet tt cn Saale b e -f ,,S o f 0 o 'tt  H a l la n ö f>"
f:ie Schuhmacher der Gemeinden: Diez, Birlenbach, Schaum-
hura , Balduinstein , Freiendiez , Altendiez , Hamich , -̂ r-
stenbach, Aull , Gückingen, Holzheim , Flachs Niederneljeil,
Oberneisen , Lohrheim , Hahnstätten , Netzbach, Buig .chwnl-
bach, Kaltenholzhausen , Schiesheim , Muderrhaigen'

Nassau am 5. Februar 1918 , vorm . 1,0
u l. r i in „N assauer Hof"  für die Schuhmacher der G ",
meinden : Nassau , Roth , Niedertiesenbach , « eelbach, Atwn-
lzausen, Lollschied, Pohl , Obernhos, Weinahr , « iNghvM,
Winden , Pergnassau -Scheuern , Tornholzhamen, ^ Gersig,
Tienetbal , Oberwies , Dessighofen , Mrsselberq. Lulzbach,
Schweighausen , Zimmerschied , Hömberg;

in Bad Ems am 6. Februar 1918 , vorm. 10
Uhr im Hotel des Rudolf Ettzseller für d,e « chuh-
macher der Gemeinden : Bad Ems , Becheln . Kemmenau,
Dausenau;

in Katzenelnbogen am 8. Februar 1018,
dorm . V2II Uhr im Hotel Willy Bremser mr dre
D '̂nhmacher der Gemeinden : Katzenelnbogen . En .ghofen,
Rrckenroth, Berghausen , Dörsdorf , Ullendorf , schoiroorn,
Ebertshausen , Klingelbach , Berndroth, , Mittels .,cheach,
Oberfischbach, Rettert , Biebrich , Ergeshausen , Herold , Kor-

& e b 1 ** 5* l. ,. . ' --M IU ,-TT

äorf. Gutenacker, Bremberg:
in Holzappel am 11 . Februar 1918 , vorm.

1/2II Uhr im Rath aus saal  für die Schuhmacher der
Gemeinden : Holzappel , Langenscheid, Cramberg Eppenrod,
-ärschberg , Geilnau , Scheidt , Laurenburg . Jgelbackr Giers-
hausen. Ruppenrod , Horhausen , Charlottenberg , Kalkten,
Dörnberg.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, dies sogleich
)en Schuhmachern ihrer Gemeinden bekannt zu ge en und
im Interesse der Gemeinden dafür einzntreten , daß ne an
ei«« Unterweisungen teilnehmen . Ersatzsohlen können eventl.
von den Schuhmachern zu oen Unterweisungen mitge ..rachc

Eine Unkostenvergütung kann ihnen von hieraus nicht
gewöbrt werden. Der Landrat.

I . V.
Schön . Kreisdevutierter.

v 1?„ D c f . Gewe  t b e uno B e r ke  h r erfreuten ,rch ,einer
Fürsorge . Er führte die Straßenbanten,  die ,«*,t
Vorgänger nicht mehr hatte durchführen können , ans , dar¬
unter den Bau der Lahnstraße , mehrere aus dem Lrhntal
nach den auf den Höhen liegenden Ortschaften führende
Chausseen und oen Bau der Brücken bei. Balduinstein,
Obernhos und Dausenau . Der Kurbetrieb
Ems wurde von Herrn Geh. Regierungsrat Duderckadt
wesentlich unterstützt ; als ständiger Vertreter des
ĉ hörte er der Kurkommission an und hat in dieser Wirk-
samkert dazu bcigetragen , daß die fiskalischen Kuranlagen
verbessert, und verschönert wurden . ^ x

Einen erheblichen -Anteil seiner Arbeitskraft widmete
Zerr Landrat Duderstadt den mannigfachen vaterlän¬
dischen Ausgaben  im Kreise, besonders dem Krieger-
vereinswesen — er war selbst Hauptmann der Land-
webr II förderte die Wohlfahrtsbestrebungen ser dem
Roten Kreuz angeschlossenen Vereine und unterstützte d-e
Jugendpflege in ihren verschiedenen Zweigen - _

3118 dann der Krieg ausbrach und das geiamte Wirt¬
schaftsleben auf neue Grundlagen gestellt werden mußte,
traten neue Aufgaben auch an den Leiter des Unterlahn-
kreises heran. Besonders galt es die Regelung der Lebens¬
mittelversorgung durchzuführen . Durch entsprechende Maß¬
nahmen gelang es Herr-n Landrat Duderstadt , zur allg . -
meinen Zufriedenheit , soweit dies bei den schweren .Kriegs¬
verhältnissen möglich war , in mustergiltiger Weise die,e
Aufgabe zu lvstn . Tie Anerkennung dafür seitens «e.ner
Vorgesetzten Behörden erfolgte in der Verleihung des Eiftr-
nen Kreuzes am weiß -schwarzen Bande , das ,hn neoen an¬
deren Orden und Auszeichnungen schmückte.

MichtamMcher Tett
Zum Heüenken

-es Lanörats Duöerstaöt.
Nach einem überaus arbeitsreichen Leben ist am ^9.

Januar in Diez der Kgl . Landrat des Unterlahnkr - l,es Her»
Geh. Regierungsrat Duderstadt zur ewigen Ruhe wnuver-
geschlummert . Er starb an den Folgen einer Haltung , die
er sich bei einer Revisionsreise in höherem Slustrage anger-
halb der Provinz zugezogen hatte.

AtS Nachfoloer des Herrn Geh. Regierungsrat es Jo¬
hannes . d<r an die Regierung in Erfurt berufen wurde, trat
er am 12 September 1900 von der Leitung des Kcel .es
Westerburg über an die Spitze des Unterlahnkrei,es und
übernahm in vollem Umfange das reiche Arbeitsgeb el ,e.n .s
Vorgängers . 3luch ihm galt die wirtschaftliche yebung
des ihm anvertranten Kreises alles . So förderte e> die
Landwirtschaft  sowie den Obst- und Gartenbau in
jedr-r möglichen Weise und hat damit wesentlich zur Lte .ge-
rung ihrer Produktion beigetragen Seit 1896 gehurte er
der Landwirtschaftskammer des Bezirks an , rn der er ^.s
eines der sachkundigsten und ar ^ itsfteudigsten MttMder
hochgeschätzt wurde , ferner dem Turektorium des ..Vereins
imssauischer Land- und Forstwirte " und dein „NassamAen
Laudes -Obst- und Gartenbauverein ", dessen rühriger Vor-

Der -Boot -Krieg.
WTB . London,  30 . Jan . Reuter meldet amtlich:

Der Transportvamvfcr  Aragon , 9588 B .-R .-D.
(Rohal Marl ) wurde am 30. Dezember im östlichen Teile des
Mittelmeeres torpediert und zum Sinken gebracht. Lin
britischer Torpedojäger  wurde , als er damit beschäf¬
tig ! war , dre Ueberlebenden aufzufischen , ebenfalls torpediert
vnd versenkt,  wie bereits im Kommunique vom 7. Ja¬
nuar gemeldet wurde . Hilsskriegsschiff  Lsman .-eh,
4041 Br -R .-T ., (Khedivian Mail S . S . Company ) ist am
31. Dezember an ungefähr derselben Stelle auf eine Mine
« .(amen und ge , unken.  Mit dem Dampfer Araaonand

der Bejahung , 10 Armeeoffiziere und 581 Personen : uihv
Lehen gekommen. Mit dem Dampfer Osmameh diel -- chi,'f>. -
ofsiziere darunter der Kapitän , 21 Mitglieder der Besatzung,
ein Armeeoffizier , 166 Soldaten und 8 Pflegermren . Bon
diesen beiden Schiffen war in - der Unterhaussitzung vom
23 . Januar die Rede.

Anzeige «.
Grundstücksverpachtung.

Freitag , den 15. Februar 1918,
nachmittag » 2 Uhr

werden in der Wirtschaft des August Preußer h-er die der
Gemeinde gehörenden Grundstücke auf die Dauer von 1-,
gcchren. vom 1. Oktober 1918 bis 30. September 1930
vffenrlich verpachtet . ^ .

Hieran anschließend findet die Verpachtung der Grund¬
stücke der Pfarrei Freiendiez für dieselbe Pacht -eit statt.

Freiendiez,  den 29. Januar 1918.
Der Bürgermeister.

Künrler.
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